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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/15257

"Schreiben des Bundesverfassungsgerichts - Erster Senat - vom  14. Dezember 2016 (1 BvR

2577/15 und 1 BvR 2578/15) betreffend  Verfassungsbeschwerden  1. gegen  a) den Beschluss

des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Oktober 2015 - BVerwG 6 C 38.15 (6 C 33.14) -, b) das

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juli 2015 - BVerwG 6 C 33.14 -, - 1 BvR 2577/15 -,

2. gegen a) den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Oktober 2015 - BVerwG 6 C

38.15 (6 C 33.14) -, b) das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juli 2015 - BVerwG 6 C

33.14 -  - 1 BvR 2578/15 - PII-G1320.15-0001"
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Verfassungsstreitigkeit  

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts - Erster Senat - vom  
14. Dezember 2016 (1 BvR 2577/15 und 1 BvR 2578/15) betreffend 
  
Verfassungsbeschwerden 
  
1.  gegen  

a)  den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Ok-
tober 2015 - BVerwG 6 C 38.15 (6 C 33.14) -, 

b)  das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juli 
2015 - BVerwG 6 C 33.14 -, 

- 1 BvR 2577/15 -, 
2.  gegen 

a)  den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Ok-
tober 2015 - BVerwG 6 C 38.15 (6 C 33.14) -, 

b)  das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juli 
2015 - BVerwG 6 C 33.14 -  

- 1 BvR 2578/15 - 
PII-G1320.15-0001 

I. Beschlussempfehlung: 

I. Der Landtag gibt im Verfahren eine Stellungnahme ab. 

II. Dir Verfassungsbeschwerden sind unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Jürgen W. 
Heike bestellt. 

Berichterstatter: Jürgen W. Heike 
Mitberichterstatter: Franz Schindler 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen hat die 
Verfassungsstreitigkeit in seiner 66. Sitzung am 2. Februar 2017 bera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
die o.g. Beschlussempfehlung vorgeschlagen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts – Erster Senat – vom  
14. Dezember 2016 (1 BvR 2577/15 und 1 BvR 2578/15) betreffend  

1. gegen  

a) den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 
7. Oktober 2015 – BVerwG 6 C 38.15 (6 C 33.14) –, 

b) das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
29. Juli 2015 – BVerwG 6 C 33.14 –, 

1 BvR 2577/15, 

2. gegen 

a) den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 
7. Oktober 2015 – BVerwG 6 C 38.15 (6 C 33.14) –, 

b) das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts  
vom 29. Juli 2015 – BVerwG 6 C 33.14 –  

1 BvR 2578/15  

PII-G1320.15-0001 

Drs. 17/15257 

I. Der Landtag gibt im Verfahren eine Stellungnahme ab. 

II. Dir Verfassungsbeschwerden sind unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Jürgen W. 
Heike bestellt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Subsidia-

ritätsangelegenheiten betreffend präventive Restrukturierungsmaßnahmen auch zu In-

solvenz- und Entschuldungsverfahren sowie zur Energieunion, hier das Recht der Mit-

gliedstaaten, die allgemeine Struktur ihrer Energieversorgung selbst zu bestimmen, 

beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsi-

diaritätsbedenken hinzuweisen und diese Eingang in den Beschluss des Bundesrates 

finden zu lassen. Es sind dies die Drucksachen 17/15252 und 17/15253.Das Abstim-

mungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Stimm-

enthaltungen? – Auch nicht. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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